
145 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1987 Ausgegeben am 28. Dezember 19~7 40. Stück 

49. Kundmachung: Festsetzung der Pflegegebühren und die Feststellung der als kostendeckend ermittelten Pflegege
bühren fur die Wiener städtischen Krankenanstalten. 

50. Verordnung: Festsetzung der Höhe des Pflegegeldes nach de~ Wiener Behindertengesetz 1986. 
51. Kundmachung: Festsetzung der Pflegegebühren und die Feststellung der ~ls koste.ndecken.d. ermittelten Pflegege

bühren fur das Hanusch-Krankenhaus und das Orthopädische Spital (Spemng). 
52. Verordnung: Neuregelung der Pflegeentgelte in den Wiener städtischen Pflegeheimen. 

49. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 4. Dezember 1987, MA 4/1-3404/87, 
betreffend die Festsetzung der Pflegegebühren 
und die Feststellung der als kostendeckend 
ermittelten Pflegegebühren für die Wiener 

städtischen Krankenanstalten 
Die Wiener Landesregierung hat am 4. Dezem

ber 1987, PrZ 3900, folgenden Beschluß gefaßt: 

I: 

Gemäß § 46 Abs. 1 des Wiener Krankenanstal
tengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 23/1987, wird für 
die nachstehenden Krankenanstalten die Pflegege
bühr pro Pflegetag und Patient für die allgemeine 
Gebührenklasse und für die Sonderklasse wie folgt 
festgesetzt: 
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1. Krankenhaus Lainz 
Wilhelminenspital 
Franz-Josef-Spital 
Krankenhaus Rudolf Stiftung 
Elisabeth-Spital 
Allgemeine Poliklinik 
Krankenhaus Floridsdorf 
Sophien-Spital 
Pulmologisches Zentrum 
Orthopädisches Krankenhaus 

Gersthof 
Semmelweis-Frauenklinik 
Neurologisches Krankenhaus 

Rosenhügel 
Neurologisches Krankenhaus 

Maria-Theresien-Schlössel 
Preyer'sches Kinderspital 
Mautner Markhof'sches Kinder

spital 
Kinderklinik Glanzing ......... . 

2. Allgemeines Krankenhaus (ein
schließlich St. Anna-Kinderspi-
tal) ....................... . 

3. Psychiatrisches Krankenhaus 
Baumgartner Höhe (ausgenom
men die Behandlung · von auf 

2 490 s 

3 900 s 

Grund von Straftaten freiheitsbe
schränkten Patienten der 8. Medi
zinischen Abteilung im Pavil-
lon 23), Psychiatrisches Kranken-
haus Ybbs an der Donau ....... . 

4. 8. Medizinische Abteilung im 
Pavillon 23 des Psychiatrischen 
Krankenhauses Baumgartner 
Höhe (Behandlung von auf Grund 
von Straftaten freiheitsbeschränk-

1 600 s 

ten Patienten) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 40 S 

Die Transportgebühr für die Überstellung von 
Patienten vom Allgemeinen Krankenhaus der Stadt 
Wien (Psychiatrische Universitätsklinik) in das 
~sychiatrische Krankenhaus Baumgartner Höhe 
mit anstaltseigenen Krankenwagen wird mit 
1 600 S je Transport festgesetzt. 

Zu sämtlichen Gebühren ist die Umsatzsteuer in 
der Höhe von 10 vH zu verrechnen. 

Die gemäß § 46 Abs. l des Wiener Krankenan
staltengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 23/ 1987, unter 
Beachtung der Vorschriften des § 44 Abs. 5 kosten
deckend ermittelte Pflegegebühr wird 

für das Allgemeine Krankenhaus (ein-
schließlich das St. Anna-Kinderspital) 
mit .................... ·. · · · · · · 

für alle anderen Wiener Krankenanstal
ten mit Ausnahme der Psychiatri-
schen Krankenanstalten mit ....... . 

für die Psychiatrischen Krankenanstal
ten (ausgenommen die in Z 4 ange-
führte Abteilung des Psychiatrischen 
Krankenhauses Baumgartner Höhe) 
mit ........................... . 

und für die in Z 4 angeführte Abteilung 
des Psychiatrischen Krankenhauses 
Baumgartner Höhe mit ........... . 

festgestellt. 

II. 

3 907 s 

2 498 s 

1 600 s 

2 743 s 

Gemäß § 45 Abs. 2 des Wiener Krankenanstal
tengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 23/1987, wird die 
in der Sonderklasse neben der Pflegegebühr zum 
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